
Stadt Nienburg (Saale)

B e s c h l u s s v o r l a g e

Öffentlichkeitsstatus:
öffentlich

Friedhofssatzung

Keine finanziellen Auswirkungen
Gesamterträge oder -einzahlungen in Höhe von:
Gesamtaufwendungen oder -auszahlungen in Höhe von:

Ergebnisplan Budget/Produkt:
Finanzplan
einmalig laufend
Deckung erfolgt nach § 105 KVG LSA (üpl/apl Aufwand)
Deckung erfolgt im Rahmen des Budgets
Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung

Die Finanzierung bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmitteln soll erfolgen:
durch Verschlechterung des Haushalts (Verringerung Überschuss, Erhöhung

Fehlbetrag, Reduzierung liquide Mittel – siehe Sachverhalt/finanzielle Auswirkungen)
einmalig laufend
durch einen Nachtragshaushalt

Geschäftszeichen: Datum: Drucksache Nr.:
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Beratungsfolge: Sitzungstermin:

Ortschaftsrat Altenburg 20.11.2023
Ortschaftsrat Neugattersleben 21.11.2023
Ortschaftsrat Latdorf 22.11.2023
Ortschaftsrat Wedlitz 22.11.2023
Ortschaftsrat Gerbitz 23.11.2023
Ortschaftsrat Pobzig 29.11.2023
Ortsvorstand Grimschleben 01.12.2023
Ortsvorstand Jesar 01.12.2023
Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Nienburg (Saale) 12.12.2023
Stadtrat der Stadt Nienburg (Saale) 14.12.2023

Betreff

Finanzielle Auswirkungen?

Mitzeichnung

Fachbereich: Bürgermeisterin
Person: Falke, Susan
Datum: 08.11.2023

Fachbereich: Fachbereich II
Person: Bader, Katrin
Datum: 08.11.2023
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Vorlage 135/2023

Die Fraktion „Die Linke“ hat mit Datum vom 03.10.2023 einen Antrag „Änderung der
Friedhofssatzung der Stadt Nienburg (Saale)“ gestellt.

Eine umfangreiche Überprüfung und Überarbeitung der Satzung war für 2023 geplant und
war zum Zeitpunkt der Antragstellung in Arbeit.  

Wegen der umfangreichen Änderungen wurde keine Änderungssatzung vorbereitet,
sondern der Erlass einer neuen Satzung bevorzugt.

Der Antrag der Fraktion beinhaltet die Änderung der Regelung zur Grabgestaltung; nämlich;
die Zulassung der individuellen Gestaltung der Grabstellen auf Urnengemeinschaftsstellen
mit Namenstafel.

Bisher war eine individuelle Gestaltung dieser Grabstellen nicht gestattet. Es wurde jedoch
geduldet, 1 Blumenstrauß oder Ähnliches abzulegen. Dies wurde allerdings von den
Nutzungsberechtigten nicht eingehalten, so dass an den Gräbern so viel Grabschmuck
steht, dass eine Pflege der Grabstätte durch das Friedhofspersonal nicht möglich ist.

Des Weiteren wurden weitere Anpassungen vorgenommen, in der Satzung ergänzt oder für
die Stadt Nienburg (Saale) nicht zutreffende Regelungen gestrichen.

In der Anlage finden Sie den Entwurf einer neuen Friedhofssatzung. Alle hinzugefügten
Änderungen sind in der Schriftfarbe Rot aufgeführt. Gestrichene Ausführungen sind
ebenfalls in der Schriftfarbe Rot gekennzeichnet.

Der Stadtrat der Stadt Nienburg (Saale) beschließt die Friedhofssatzung der Stadt Nienburg
(Saale).

Vorsitzender des Stadtrates (Siegel)

Fachbereich: Fachbereich I
Person: Jännert, Sabine
Datum: 08.11.2023

Fachbereich: Fachbereich III
Person: Dreyer, Sophie
Datum: 08.11.2023

Sachdarstellung:

Beschlussentwurf:

Geänderter Beschluss und Abstimmungsergebnis

Gremium: Stadtrat der Stadt Nienburg (Saale) Sitzung am: 14.12.2023

Einstimmig Mit
Stimmen-
mehrheit

ja nein Enthaltungen Laut Beschluss-
vorlage


